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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: 29.05.2026 Beschluss-Nr.: Pb-30-127/26

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 12.05.2026 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Ersatzneubau Backofen Oberjünne
  
Kurzinfo zum Beschluss Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit dem Festverein
Planebruch e. V. zur Errichtung und Nutzung eines Brotbackofens in Oberjünne  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 01.06.2026

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Pb-30-127/26

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Planebruch beschließt den Abschluss der beigefügten
Nutzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Planebruch, vertreten durch das Amt Brück,
und dem Festverein Planebruch e. V. zur unentgeltlichen Überlassung einer Teilfläche des
Grundstücks Flurstück 273, Flur 004, Gemarkung Oberjünne, zur Errichtung und Nutzung
eines Brotbackofens.

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Vereinbarung zu unterzeichnen.  

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Der Festverein Planebruch e. V. beabsichtigt die Errichtung eines Brotbackofens auf einer
Teilfläche des gemeindlichen Grundstücks Flurstück 273, Flur 004, in Oberjünne.

Vorab wurde zur Fristwahrung des durch den Verein gestellten Fördermittelantrag - für
Kleinprojekte (Förderung bis 10.000 ) für den Aktionsplan im Regionalbudget 2026 bei der
LAG - ein Votum zum Beschlussinhalt abgefragt. Von 11 Gemeindevertretern stimmten 5x
ja / 1x nein / 5x keine Rückmeldung.

Die Nutzung dient gemeinnützigen und dorfgemeinschaftlichen Zwecken, insbesondere der
Durchführung von Backtagen, Dorffesten und weiteren Veranstaltungen im Ortsteil
Oberjünne.

Die Planung, Errichtung, Finanzierung, Unterhaltung sowie der Betrieb des Brotbackofens
erfolgen vollständig durch den Verein. Ebenso übernimmt der Verein sämtliche
Verkehrssicherungs-, Haftungs- und Unterhaltungspflichten sowie alle Betriebs- und
Nebenkosten.

Die Nutzung der Fläche erfolgt unentgeltlich. Für die Gemeinde entstehen keine Investitions-
 oder Unterhaltungskosten.

Die Einzelheiten regelt die als Anlage beigefügte Nutzungsvereinbarung.

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Gemeinde Planebruch entstehen keine finanziellen Verpflichtungen.
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Die Nutzung erfolgt unentgeltlich; sämtliche Kosten trägt der Festverein Planebruch e. V.  


